
 

 
 

Ausschreibung 
25. Manfred Weizenbeck 

Sprintpokal 2015 

Sonntag, den 18.01.2015 
 
 

Veranstalter/Ausrichter: MTV Segeberg von 1860 e.V. 
 

Veranstaltungsort: Hallenbad Aqua Fun 
Theodor-Storm-Str. 12, 23795 Bad Segeberg 

 
Wettkampfbecken: 4 Bahnen, 25m, wellenbrechende Leinen 

Wassertiefe 3,50m - 0,80m 
Wassertemperatur ca. 28°C 

 
Zeitnahme:   Handzeitnahme 

 
Einlass:   10:00 Uhr 

 
Kampfrichtersitzung: 10:15 Uhr 

 
Einschwimmen:  10:00 - 10:40 Uhr 

 
Wettkampfbeginn:  10:45 Uhr 

  



Wettkampffolge 
 

Abschnitt 1 
 Wettkampf 1 4 x 50 Schmetterling weiblich 
 Wettkampf 2 4 x 50 Schmetterling männlich 
 Wettkampf 3 50 Freistil weiblich 
 Wettkampf 4 50 Freistil männlich 
 Wettkampf 5 100 Schmetterling weiblich 
 Wettkampf 6 100 Schmetterling männlich 
 Wettkampf 7 50 Brust weiblich 
 Wettkampf 8 50 Brust männlich 
 Wettkampf 9 100 Rücken weiblich 
 Wettkampf 10 100 Rücken männlich 
 Wettkampf 11 200 Lagen weiblich 
 Wettkampf 12 200 Lagen männlich 
 Wettkampf 13 4 x 50 Rücken weiblich 
 Wettkampf 14 4 x 50 Rücken männlich 
 

Pause: Ca. 20 Minuten für Mittagessen und zusätzliches Einschwimmen 
 

Abschnitt 2 
 Wettkampf 15 4 x 50 Brust weiblich 
 Wettkampf 16 4 x 50 Brust männlich 
 Wettkampf 17 50 Schmetterling weiblich 
 Wettkampf 18 50 Schmetterling männlich 
 Wettkampf 19 100 Freistil weiblich 
 Wettkampf 20 100 Freistil männlich 
 Wettkampf 21 50 Rücken weiblich 
 Wettkampf 22 50 Rücken männlich 
 Wettkampf 23 100 Brust weiblich 
 Wettkampf 24 100 Brust männlich 
 Wettkampf 25 4 x 50 Freistil weiblich 
 Wettkampf 26 4 x 50 Freistil männlich 
 
 

Alle Wettkämpfe sind ausgeschrieben für die Jahrgänge 2005 und älter. 
 

Die Wertung in den Einzelwettkämpfen und im Vierkampf erfolgt 
jahrgangsweise für die Jahrgänge 2005, 2004, 2003, 2002 sowie 

in den Altersklassen 2001/2000, 1999/1998, 1997/1996 sowie 1995 und älter 
 

Die Staffelwettkämpfe werden offen gewertet. 
  



Allgemeine Bestimmungen 
 

1. Die Wettkämpfe werden gemäß den Wettkampfbestimmungen, der Rechtsordnung, der 
Wettkampflizenzordnung, den Anti-Doping-Bestimmungen der NADA und der Anti-
Doping-Ordnung des DSV durchgeführt. 
 
Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder der Vereine, die dem DSV angehören und im Besitz 
der Verbandsrechte sind. Alle am Wettkampf teilnehmenden Schwimmer müssen beim 
DSV registriert und lizensiert sein. 
 
Für Behinderte mit entsprechendem Klassifizierungsnachweis sind zusätzlich die Wett-
kampfbestimmungen des Deutschen Behindertensportverbandes anzuwenden. 
 
Für die Schwimmbekleidung sind die FINA-Bestimmungen und die entsprechenden 
DSV-Erläuterungen zu beachten. Es wird darauf hingewiesen, dass vor dem Start ent-
sprechende Sichtkontrollen durchgeführt werden. 

2. Alle Wettkämpfe werden nach der Ein-Start-Regel ausgetragen. 

3. Mit der Abgabe der Meldungen erkennt der meldende Verein die Bestimmungen dieser 
Ausschreibung als rechtsverbindlich an. Zusammen mit der Meldung müssen die Verei-
ne eine Versicherung abgeben, dass die von ihnen gemeldeten Schwimmer das Start-
recht für den Verein haben, die nach § 16 Abs. 2 Buchstabe (f) vorgeschriebene 
Jahreslizenz bezahlt wurde und dass sie ihre Sportgesundheit durch ein ärztliches 
Zeugnis nachweisen können, das nicht älter als ein Jahr ist. Den Ausrichter der Veran-
staltung trifft keine Haftung, falls sich herausstellt, dass eine Sportgesundheit oder eine 
gültige Jahreslizenz nicht vorliegt. 
 
Meldungen zu den Wettkämpfen sind auf einer Meldeliste (DSV Form 102) zusammen 
mit einem DSV-Meldebogen (DSV Form 101) abzugeben. Um eine Meldung per E-
Mail im DSV-Format wird gebeten. 
Ausschließlich bei Abgabe der Meldungen im DSV-Format via E-Mail darf der 
Meldebogen ohne Unterschrift und verbindlicher Erklärung zur Sportgesundheit 
versandt und vom Ausrichter angenommen werden. In diesem Fall muss vor 
Wettkampfbeginn ein unterschriebener Meldebogen (DSV Form 101) beim 
Ausrichter abgegeben werden. Ohne unterschriebenen Meldebogen ist der Verein 
nicht startberechtigt. Das Meldegeld fällt an den Ausrichter. 
 
Der Ausrichter bestätigt den Eingang der Meldungen per E-Mail. 

4. Startberechtigt sind Schwimmerinnen und Schwimmer der Jahrgänge 2005 und älter. 
Schwimmer des Jahrgangs 2005 dürfen pro Tag nicht mehr als 6 Starts inklusive 
Staffeleinsätze absolvieren. 

5. Das Meldeergebnis und das Protokoll werden den meldenden Vereinen per E-Mail zu-
gesendet. Die Vereine werden gebeten, mit der Meldung eine E-Mail-Adresse anzu-
geben. Es ist ferner beabsichtigt, diese Dokumente im Internet auf der SHSV-Home-
page www.shsv.de unter „Vereinswettkämpfe“ zu veröffentlichen. 



6. Mit der Abgabe der Meldung erklärt der meldende Verein, dass die gemeldeten Aktiven 
bzw. deren gesetzliche Vertreter mit der Speicherung und Veröffentlichung von per-
sonenbezogenen Daten im Rahmen der Meldeergebnis- und Protokollerstellung und in 
Bestenlisten, auch auf elektronischem Wege, sowie von personenbezogenen Daten und 
Fotos im Rahmen der Berichterstattung über diese Veranstaltung einverstanden sind. 

7. Die Veranstaltung wird beim SHSV angezeigt. 

 
Besondere Bestimmungen 

 
1. Meldeschluss ist der 09. Januar 2015, 24:00 Uhr. Nach- und Ummeldungen können 

aus organisatorischen Gründen nach diesem Termin nicht mehr angenommen werden. 

2. Meldeanschrift: Kai Hempel 
 Nelkenweg 15a 
 23795 Bad Segeberg 
 Tel.: 04551-960410 
 E-Mail: schwimmen.segeberg@googlemail.com 

3. Das Meldegeld beträgt € 2,50 pro 50-Meter-Strecke, € 3,00 pro 100-Meter-Strecke, 
€ 3,50 pro 200-Meter-Strecke sowie € 4,50 pro Staffel. 
 
Das Meldegeld ist bis spätestens zum Meldeschluss auf folgendes Konto zu überweisen: 
  
Empfänger: MTV Segeberg 
IBAN: DE32230510300000058491 
BIC: NOLADE21SHO (Sparkasse Südholstein) 

4. Kampfrichter: Jeder Verein hat Kampfrichter zu stellen. Die Anzahl der zu stellenden 
Kampfrichter wird im Meldeergebnis mitgeteilt. 

5. Laufeinteilung: Die Läufe werden jahrgangsübergreifend nach den Meldezeiten und 
den Grundsätzen der direkten Entscheidung/Endlauf gesetzt. Offensichtlich unrichtige 
Angaben des Meldezeiten können vom Ausrichter korrigiert werden. 

6. Wertungen und Auszeichnungen 

a. Mannschaftswertung 

 Voraussetzung zur Teilnahme an der Mannschaftswertung ist die Teilnahme 
einer Mannschaft – bestehend aus 4 Schwimmern eines Geschlechtes - an 
allen 4 Staffelwettkämpfen. Die Staffel einer Mannschaft muss eindeutig be-
zeichnet sein (bspw. „1. Mannschaft“) und darf je nach Staffelwettkampf unter-
schiedlich besetzt sein. 

 Die Mannschaftswertung erfolgt durch Addition aller 4 Staffelwettkampf-
Zeiten einer Mannschaft. Mannschaften, die bei mindestens einem Staffelwett-
kampf nicht antreten oder disqualifiziert werden, scheiden aus der Mannschafts-
wertung aus. Die Möglichkeit eines Nachschwimmens besteht nicht. 

 Die drei erstplatzierten Mannschaften jedes Geschlechts erhalten Pokale. 



 Die beiden siegenden Mannschaften erhalten jeweils den Manfred Weizenbeck 
Sprintpokal. Der Pokal geht nach dreimaligem, aufeinander folgendem Gewinn 
oder nach fünfmaligem Gewinn in Abständen an den Verein über. 

 Pokalverteidiger: Frauen: TSV Bargteheide, Männer: Kaltenkirchener TS. 

b. Vierkampf-Wertung 

 In die Vierkampf-Wertung gehen die jeweils zwei punktbesten 50- und 100-
Meter-Strecken eines Schwimmers ein. Dazu werden die auf diesen Schwimm-
strecken erzielten FINA-Punkte addiert. 

 Disqualifikationen, Aufgaben und nicht angetretene Starts gehen nicht in die 
Wertung ein. Sollten keine vier gültigen Ergebnisse über jeweils zwei 50- und 
100-Meter-Strecken vorliegen, führt dies zum Ausschluss des Schwimmers aus 
der Vierkampf-Wertung. 

 Die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse erhalten Medaillen. 

c. Ausweis Sprintmehrkampf 

 Für alle Teilnehmer, die die 50 Meter Strecke über alle 4 Lagen schwimmen, er-
folgt im Protokoll der nachrichtliche Ausweis über den Sprintmehrkampf nach 
FINA-Punkten. 

 Disqualifikationen, Aufgaben und nicht angetretene Starts führen zum Ausschluss 
des Schwimmers aus der Sprintmehrkampfwertung. 

 Die Sprintmehrkampf wird als offene Wertung ausgewiesen. 

d. Urkunden 

 Urkunden werden für alle Einzelstarts sowie für die Mannschafts- und Vierkampf-
wertung im Anschluss an die Veranstaltung in elektronischer Form zur Ver-
fügung gestellt. Die Urkunden werden nicht gedruckt. 

7. Für das Abschließen der Schränke wird ein 1€-Stück benötigt. 

8. Der Ausrichter übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände und 
Wertsachen, Unfälle oder Schäden jeder Art. In der Schwimmhalle dürfen keine Straßen-
schuhe getragen werden. Es ist untersagt, Behältnisse aus Glas mit in die Halle zu 
nehmen. 

9. Der Ausrichter behält sich vor, Anfangszeiten zu ändern, Wettkämpfe zusammen zu 
legen und gegebenenfalls Streichungen vorzunehmen, wenn die Anzahl der Meldungen 
dies erforderlich machen sollte. 

 
Wir wünschen allen teilnehmenden Schwimmerinnen und Schwimmern viel Erfolg! 

 
MTV Segeberg von 1860 e.V. 

- Schwimmsparte - 
 


